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Regeste

Asyl und Wegweisung

Erwägungen

E. 1.1
Gemäss Art. 31 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32)
beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5
VwVG. Das Bundesamt für Migration (BFM) gehört zu den Behörden nach Art. 33 VGG
und ist daher eine Vorinstanz des Bundesverwaltungsgerichts. Eine das Sachgebiet
betreffende Ausnahme im Sinne von Art. 32 VGG liegt nicht vor. Das
Bundesverwaltungsgericht ist daher zuständig für die Beurteilung der vorliegenden
Beschwerde und entscheidet in diesem Bereich endgültig (Art. 105 des Asylgesetzes vom
26. Juni 1998 [AsylG, SR 142.31]; Art. 83 Bst. d Ziff. 1 des Bundesgerichtsgesetzes vom
17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]).

E. 1.2
Das Bundesverwaltungsgericht hat am 1. Januar 2007 die Beurteilung der bei der ARK
hängigen Rechtsmittel übernommen. Das neue Verfahrensrecht ist anwendbar (vgl. Art. 53
Abs. 2 VGG).

E. 1.3
Die Beschwerde ist form- und fristgerecht eingereicht. Der Beschwerdeführer ist durch die
angefochtene Verfügung berührt und hat ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung
beziehungsweise Änderung. Der Beschwerdeführer ist daher zur Einreichung der
Beschwerde legitimiert (Art. 6 AsylG i.V.m. Art. 48 Abs. 1, Art. 50 und Art. 52 VwVG).
Auf die Beschwerde ist einzutreten.

E. 2
Mit Beschwerde kann die Verletzung von Bundesrecht, die unrichtige oder unvollständige
Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und die Unangemessenheit gerügt werden
(Art. 106 Abs. 1 AsylG).

E. 3
Mit Verfügung vom 10. Oktober 2005 hat das BFM seinen Entscheid vom 1. Dezember
2004 teilweise in Wiedererwägung gezogen und den Beschwerdeführer vorläufig in der
Schweiz aufgenommen. Dadurch wurde die Beschwerde vom 21. Dezember 2004
gegenstandslos, soweit sie den Vollzug der Wegweisung betrifft (Ziffern 4 und 5 des
Dispositivs). Gegenstand des vorliegenden Beschwerdeverfahrens bildet somit nunmehr
lediglich die Frage, ob der Beschwerdeführer die Flüchtlingseigenschaft erfüllt und ihm



Asyl zu gewähren ist.

E. 4.1
Gemäss Art. 2 Abs. 1 AsylG gewährt die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl. Als
Flüchtling wird eine ausländische Person anerkannt, wenn sie in ihrem Heimatstaat oder im
Land, in dem sie zuletzt wohnte, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit
zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen
ernsthaften Nachteilen ausgesetzt ist oder begründete Furcht hat, solchen Nachteilen
ausgesetzt zu werden. Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung von Leib,
Leben oder Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck
bewirken; den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen (Art. 3 AsylG).

E. 4.2
Wer um Asyl nachsucht, muss die Flüchtlingseigenschaft nachweisen oder zumindest
glaubhaft machen. Diese ist glaubhaft gemacht, wenn die Behörde ihr Vorhandensein mit
überwiegender Wahrscheinlichkeit für gegeben hält. Unglaubhaft sind insbesondere
Vorbringen, die in wesentlichen Punkten zu wenig begründet oder in sich widersprüchlich
sind, den Tatsachen nicht entsprechen oder massgeblich auf gefälschte oder verfälschte
Beweismittel abgestützt werden (Art. 7 AsylG).

E. 5.1
Das BFF führte in der angefochtenen Verfügung zur Frage der Erfüllung der
Flüchtlingseigenschaft und der Gewährung von Asyl im Wesentlichen Folgendes aus: Die
vom Beschwerdeführer vorgebrachten vorübergehenden Festnahmen lägen zum einen zu
weit zurück und stünden zum andern in keinem unmittelbaren sachlichen Zusammenhang
mit der Ausreise. Bezüglich Übergriffen durch Dritte liege eine asylrechtlich relevante
Verfolgung nur dann vor, wenn der Staat trotz bestehender Schutzpflicht und
Schutzfähigkeit den erforderlichen Schutz nicht gewähre. Zu der vom Beschwerdeführer
geltend gemachten Familienfehde sei festzuhalten, dass im Irak mit Blutrache verbundene
Konflikte häufig vorkämen und dazu führen könnten, dass Familienmitglieder verfolgt
würden. Viele dieser Konflikte könnten aber mittels Verhandlungen zwischen den
beteiligten Parteien und durch Zahlung einer Geldsumme gelöst werden. Ausserdem
könnten in bestimmten Fällen die örtlichen Behörden den Betroffenen ihren Schutz
anbieten und auf die Verfolger Druck ausüben, um eine friedliche Beilegung des Streits
herbeizuführen. Den Aussagen des Beschwerdeführers könne eine tatsächliche
Verfolgungsabsicht durch die verfeindete Familie nicht entnommen werden, zumal er
erklärt habe, nie persönlich bedroht worden zu sein. Auch habe die Familie des
Beschwerdeführers nie versucht, mit der verfeindeten Familie Verhandlungen
aufzunehmen, um die Fehde friedlich beizulegen. Schliesslich wäre es dem
Beschwerdeführer und seiner Familie möglich gewesen, den Schutz der Patriotischen Union
Kurdistans (PUK) in Anspruch zu nehmen, falls sie tatsächlich Nachstellungen hätten
befürchten müssen. Aufgrund der Aktenlage könne den Behörden weder mangelnder
Schutzwille noch fehlende Schutzfähigkeit unterstellt werden. Den Vorbringen des
Beschwerdeführers komme somit keine asylrechtliche Relevanz zu.

E. 5.2
In der Beschwerde hält der Beschwerdeführer demgegenüber im Wesentlichen fest, die
Leute im Irak seien stark von der Tradition geprägt. Entgegen der Ausführungen der
Vorinstanz lasse sich sein Problem, bei dem es um die Ehre seiner Familie gehe, nicht mit



Geld lösen. Ausserdem sei in der heutigen Situation von den dortigen Sicherheitsbehörden
kein Schutz zu erwarten, weil im Irak eine Art Bürgerkrieg herrsche und immer wieder
Leute - aus welchen Gründen auch immer - umgebracht würden. Im Falle einer Rückkehr
müsse der Beschwerdeführer befürchten von der feindlichen Familie verfolgt und getötet zu
werden.

E. 6.1
Mit einem Grundsatzentscheid (vgl. Entscheidungen und Mitteilungen der Schweizerischen
Asylrekurskommission [EMARK] 2006 Nr.18) hat die ARK (nach Ergehen der vorliegend
angefochtenen Verfügung des BFF) in Abkehr von der Zurechenbarkeitstheorie die
sogenannte Schutztheorie anerkannt. Gemäss dieser kann heute die private Verfolgung im
schutzunfähigen Staat ebenfalls flüchtlingsrechtlich relevant sein. Die Schutztheorie besagt,
dass die Flüchtlingseigenschaft von Asylsuchenden, welche im Herkunftsland - unter
asylrechtlich im Übrigen relevanten Umständen - von nichtstaatlicher Verfolgung bedroht
sind, zu verneinen ist, wenn in diesem Staat Schutz vor nichtstaatlicher Verfolgung
erhältlich ist. Dieser kann sowohl durch den Heimatstaat als auch durch einen im Sinne der
Rechtsprechung besonders qualifizierten Quasi-Staat gewährt werden. Der Schutz vor
nichtstaatlicher Verfolgung auf tieferem institutionellen Niveau - beispielsweise durch
einen Clan, durch eine (Gross-) Familie oder auf individuell-privater Basis - wäre jedenfalls
nicht ausreichend zu beurteilen (vgl. EMARK 2006 Nr. 18 E. 10.2.3 S. 202 f.). In Bezug auf
das vorliegende Verfahren bedeutet dies, dass sich die Frage der mittelbaren Verfolgung
durch die PUK-Behörden durch Billigung der Verfolgung durch private Dritte - wie vom
Beschwerdeführer geltend gemacht - erübrigt, da nicht mehr untersucht werden muss, ob
das private Verhalten allenfalls den staatlichen Strukturen zuzurechnen ist; massgebend ist
einzig, ob der Beschwerdeführer vor einer drohenden privaten Verfolgung beim Staat
Schutz finden kann.

E. 6.2
Nachfolgend ist somit die Frage zu beantworten, ob die nordirakisch-kurdischen Behörden
willens und fähig sind, effektiven Schutz vor Verfolgung zu gewähren. Gemäss Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts BVGE 2008/4, in welchem die politische Lage im Nordirak
einer eingehenden Analyse unterzogen worden ist, ergibt sich für den Nordirak insgesamt
das Bild von vergleichsweise gut funktionierenden staatlichen Institutionen (Regierung und
Parlament). Die Sicherheits- und Polizeikräfte in den drei nordirakischen Provinzen
(Dohuk, Erbil und Suleimaniya) sind gut dotiert und gelten als gut und straff organisiert.
Die nordirakischen Sicherheitsbehörden sind grundsätzlich in der Lage, Hinweisen auf
Übergriffe nachzugehen und nötigenfalls eine Strafverfolgung einzuleiten. Das Rechts- und
Justizsystem ist zwar parallel strukturiert und wird teilweise durch die traditionelle
Stammesjustiz konkurrenziert; trotzdem kann davon ausgegangen werden, dass
Streitigkeiten im Regelfall gerichtlich beigelegt werden können. In Bezug auf die drei
kurdischen Nordprovinzen kann entsprechend von einer funktionierenden
Schutz-Infrastruktur gesprochen werden (vgl. BVGE 2008/4 E. 6.5 S. 46).

E. 6.3
Nach den vorausgehenden Erwägungen ist demnach bezogen auf die Provinz Suleimaniya,
aus welcher der Beschwerdeführer stammt, grundsätzlich von einer bestehenden
Schutz-Infrastruktur auszugehen, wobei sich die Schutzgewährung durch die
Sicherheitsbehörden auch auf Bedrohungen, die mit der Ehre in Zusammenhang stehen,



erstreckt. Gemäss BVGE 2008/4 können sich Verantwortliche von Verbrechen im Rahmen
von häuslicher Gewalt oder von Ehrenmorden nach verschiedenen Revisionen des
Strafrechts in den Jahren 2000 bis 2002 nicht mehr auf strafmildernde oder -ausschliessende
Umstände berufen. Zwar gilt der Nordirak neben Jordanien als die Region mit der höchsten
Zahl an Ehrenmorden im nahen Osten, jedoch sind von dieser privaten Verfolgung in erster
Linie Frauen betroffen. Die betroffenen Frauen können trotz staatlichen
Aufklärungskampagnen und den Strafgesetzrevisionen infolge mangelnder Sensibilität
sowie ungenügender Schutzinfrastruktur nach wie vor nicht von der Bereitschaft der
Polizeibehörden ausgehen, entsprechende Straftaten zu verhindern oder diesen umfassend
nachzugehen (vgl. BVGE 2008/4 E. 6.7 S. 52). In casu besteht jedoch kein Anlass zu
befürchten, dass der Beschwerdeführer - als Mann - davon betroffen ist. Es ist vielmehr
davon auszugehen, dass für den Beschwerdeführer entgegen seinen Ausführung in der
Beschwerde die Möglichkeit besteht, sich an die lokalen Sicherheitsbehörden zu wenden
und von diesen Hilfe zu bekommen. Was die geltend gemachten kurzfristigen
Festhaltungen des Beschwerdeführers betrifft, wird auf die Ausführungen in der
angefochtenen Verfügung verwiesen, welche vollumfänglich zu bestätigen sind.

E. 6.4
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass aufgrund der fehlenden asylrechtlichen Relevanz
der Vorbringen des Beschwerdeführers die Verneinung des Vorliegens der
Flüchtlingseigenschaft und die Ablehnung des Asylgesuchs durch die Vorinstanz im
Ergebnis zu bestätigen sind. Dem Beschwerdeführer ist es nicht gelungen, Gründe nach Art.
3 AsylG nachzuweisen oder glaubhaft zu machen.

E. 7.1
Lehnt das Bundesamt das Asylgesuch ab oder tritt es darauf nicht ein, so verfügt es in der
Regel die Wegweisung aus der Schweiz und ordnet den Vollzug an; es berücksichtigt dabei
den Grundsatz der Einheit der Familie (Art. 44 Abs. 1 AsylG).

E. 7.2
Der Beschwerdeführer verfügt weder über eine ausländerrechtliche Aufenthaltsbewilligung
noch über einen Anspruch auf Erteilung einer solchen. Die Wegweisung wurde demnach zu
Recht angeordnet (Art. 44 Abs. 1 AsylG; vgl. EMARK 2001 Nr. 21).

E. 8
Aus diesen Erwägungen ergibt sich, dass die angefochtene Verfügung Bundesrecht nicht
verletzt, den rechtserheblichen Sachverhalt richtig und vollständig feststellt und
angemessen ist (Art. 106 AsylG). Die Beschwerde ist nach dem Gesagten - soweit nicht
gegenstandslos geworden - abzuweisen.

E. 9.1
Bei diesem Ausgang des Verfahrens wären dem Beschwerdeführer praxisgemäss die
hälftigen Kosten aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Nachdem die Beschwerde als nicht
zum Vornherein aussichtslos zu qualifizieren war und nach wie vor von der prozessualen
Bedürftigkeit des Beschwerdeführeres auszugehen ist, sind in Gutheissung des Gesuchs um
unentgeltliche Rechtspflege gemäss Art. 65 Abs. 1 VwVG keine Kosten aufzuerlegen.

E. 9.2



Obwohl der Beschwerdeführer - hinsichtlich der Frage des Wegweisungsvollzuges - mit
seiner Beschwerde faktisch teilweise durchgedrungen ist, respektive der angefochtene
Entscheid vom BFM im Sinne der Beschwerdeanträge teilweise in Wiedererwägung
gezogen wurde, ist dem nicht vertretenen Beschwerdeführer keine (reduzierte)
Parteientschädigung gemäss Art. 64 Abs. 1 VwVG auszurichten, weil ihm keine
verhältnismässig hohen Kosten entstanden sind (Art. 8 des Reglements vom 21. Februar
2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE,
SR 173.320.2]). (Dispositiv nächste Seite)
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